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BESCHLUSS 2012/392/GASP DES RATES
vom 16. Juli 2012
iiber die GSVP-Mission der Europdischen Union in Niger (EUCAP Sahel Niger)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Europaische Union, insbeson-
dere auf Artikel 28, Artikel 42 Absatz 4 und Artikel 43 Ab-
satz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir Aufen- und
Sicherheitspolitik,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Am 21. Mérz 2011 hat der Rat die Strategie der Euro-
pdischen Union fiir Sicherheit und Entwicklung in der
Sahelzone begriift und hat dabei hervorgehoben, dass
die Union seit langem bemiiht ist, die Sicherheitslage in
der Sahelzone zu verbessern und ihre Entwicklung zu
fordern. Aufgrund der verstirkten terroristischen Aktivi-
titen und der Auswirkungen des Libyen-Konflikts ist es
in jiingster Zeit zu einer zunehmend dringlichen Aufgabe
geworden, die Biirger und Interessen der Union in der
Region zu schiitzen und zu verhindern, dass sich diese
Bedrohungen auf die Union ausbreiten, und dabei gleich-
zeitig zur Verringerung der regionalen Sicherheitsrisiken
beizutragen.

(2) Der Rat hat am 23. Marz 2012 ein Krisenmanagement-
konzept fir eine eventuelle zivile Gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik (GSVP)-Mission in der Sa-
helzone gebilligt.

(3) Der Premierminister von Niger hat am 1. Juni 2012 im
Hinblick auf die geplante GSVP-Mission ein Einladungs-
schreiben an den Hohen Vertreter der Union fiir Aufen-
und Sicherheitspolitik (im Folgenden ,Hoher Vertreter)
gerichtet und darin den GSVP-Einsatz der Union begriifit,
mit dem die Kapazititen der nigrischen Sicherheitskrafte
vor allem bei der Bekdmpfung von Terrorismus und or-
ganisierter Kriminalitit ausgebaut werden sollen.

(4)  Die Kapazitit zur permanenten Lageiiberwachung sollte
fur die EUCAP Sahel Niger aktiviert werden.

(5)  EUCAP SAHEL Niger wird in einer Situation durch-
geftihrt, die sich verschlechtern kann und die Erreichung
der Ziele des auswirtigen Handelns der Union nach Ar-
tikel 21 des Vertrags tiber die Europdische Union (EUV)
behindern konnte —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Mission

Die Union richtet eine GSVP-Mission der Europdischen Union
in Niger ein, um den Ausbau der Kapazititen der nigrischen
Sicherheitsakteure zur Bekimpfung von Terrorismus und orga-
nisierter Kriminalitit zu unterstiitzen (EUCAP SAHEL Niger).

Artikel 2
Ziele

Im Rahmen der Umsetzung der Strategie der Europdischen
Union fiir Sicherheit und Entwicklung in Sahel ermdglicht EU-
CAP SAHEL Niger den nigrischen Behorden, die Sicherheits-
aspekte ihrer eigenen Strategie fiir Sicherheit und Entwicklung
umzusetzen und zur Verbesserung der regionalen Abstimmung
bei der Bekdmpfung gemeinsamer Sicherheitsbedrohungen bei-
zutragen. EUCAP SAHEL Niger trdgt vor allem dazu bei, dass
die verschiedenen Sicherheitsakteure Nigers bei der Bekimpfung
von Terrorismus und organisierter Kriminalitit einen integrier-
ten, multidisziplindren, kohirenten und nachhaltigen, auf den
Menschenrechten beruhenden Ansatz erarbeiten.

Artikel 3
Aufgaben

1. Um die in Artikel 2 festgelegten Ziele zu erreichen, wird
die EUCAP SAHEL Niger

a) bei der Umsetzung der Sicherheitsaspekte der nigrischen
Strategie fiir Sicherheit und Entwicklung auf nationaler
Ebene — erginzend zur Tatigkeit anderer Akteure -Beratung
und Unterstiitzung leisten;

=

die Entwicklung einer umfassenden regionalen und interna-
tionalen Koordinierung bei der Bekimpfung von Terrorismus
und organisierter Kriminalitit fordern;

) die Rechtsstaatlichkeit stirken, indem die Straverfolgungs-
kapazititen ausgebaut werden, und in diesem Rahmen geeig-
nete Schulungsprogramme ausarbeiten und durchfithren;

d) den Aufbau der dauerhaften Funktionsfihigkeit der ni-
grischen Sicherheitskrifte unterstiitzen;

e) zur Festlegung, Planung und Durchfithrung von Projekten im
Sicherheitsbereich beitragen.

2. EUCAP SAHEL Niger legt anfinglich den Schwerpunkt auf
die in Absatz 1 genannten Mafinahmen, die auch in Abstim-
mung mit den nigrischen Streitkriften zur Verbesserung der
Kontrolle des Territoriums Nigers beitragen.

3. EUCAP Sahel Niger hat keine Exekutivbefugnisse.

Artikel 4
Befehlskette und Struktur

1. Als Krisenmanagementoperation hat EUCAP Sahel Niger
eine einheitliche Befehlskette.

2. EUCAP Sahel Niger hat ihr Hauptquartier in Niamey.
3. Die Struktur der EUCAP SAHEL Niger umfasst

a) den Missionsleiter,
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b) eine Planungs- und Einsatzkomponente einschlieflich regio-
naler Verbindungsbeamter,

¢) eine Missionsunterstiitzungskomponente,

d) Komponenten fiir Berichterstattung, Sicherheit, Analyse und
Beratung sowie Information der Offentlichkeit,

e) eine Unterstiitzungskomponente in Briissel.

4. Die EUCAP SAHEL Niger verfiigt iiber eine Projektzelle
zur Festlegung und Durchfithrung von Projekten. Die EUCAP
SAHEL Niger kann gegebenenfalls Projekte, die von Mitglied-
staaten und Drittstaaten unter deren Verantwortung in mis-
sionsrelevanten Bereichen durchgefiihrt werden und den Zielen
der EUCAP SAHEL Niger forderlich sind, koordinieren, unter-
stittzen und dazu beratend titig sein.

Artikel 5
Ziviler Operationskommandeur

1. Der Direktor des Stabs fiir die Planung und Durchfithrung
ziviler Operationen (CPCC) fungiert als Ziviler Operationskom-
mandeur fiir die EUCAP SAHEL Niger.

2. Der Zivile Operationskommandeur bt unter der politi-
schen Kontrolle und strategischen Leitung des Politischen und
Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) und unter der Gesamtver-
antwortung des Hohen Vertreters die Anordnungs- und Kon-
trollbefugnis der EUCAP SAHEL Niger auf strategischer Ebene
aus.

3. Der Zivile Operationskommandeur gewihrleistet hinsicht-
lich der Durchfithrung von Einsitzen die ordnungsgemife und
effiziente Umsetzung der Beschliisse des Rates sowie des PSK
und erteilt erforderlichenfalls dem Missionsleiter Weisungen auf
strategischer Ebene, berit ihn und leistet ihm technische Unter-
stiitzung.

4. Der Zivile Operationskommandeur erstattet dem Rat tiber
den Hohen Vertreter Bericht.

5. Das abgeordnete Personal untersteht in jeder Hinsicht wei-
terhin den betreffenden Organen der Union, dem Europdischen
Auswirtigen Dienst (EAD) oder den nationalen Behorden der
abordnenden Staaten, nach Maflgabe der nationalen Vorschrif-
ten. Diese Behorden iibertragen die Einsatzkontrolle (Operatio-
nal Control — OPCON) {iber ihr Personal, ihre Teams und ihre
Einheiten auf den Zivilen Operationskommandeur.

6. Der Zivile Operationskommandeur trdgt die Gesamtver-
antwortung dafiir, dass die Fiirsorgepflicht der Union einwand-
frei ausgeiibt wird.

7. Der Zivile Operationskommandeur und der Leiter der De-
legation der Union in Niamey konsultieren einander bei Bedarf.

Artikel 6
Missionsleiter

1. Der Missionsleiter iibernimmt die Verantwortung fiir die
EUCAP SAHEL Niger im Einsatzgebiet und ibt die Anordnungs-
und Kontrollbefugnis im Einsatzgebiet aus; er untersteht unmit-
telbar dem Zivilen Operationskommandeur.

2. Der Missionsleiter iibt die ihm vom Zivilen Operations-
kommandeur iibertragenen Anordnungs- und Kontrollbefug-
nisse iiber das Personal, die Teams und die Einheiten der bei-

tragenden Staaten aus und tragt die administrative und logisti-
sche Verantwortung, die sich auch auf die der EUCAP SAHEL
Niger zur Verfiigung gestellten Einsatzmittel, Ressourcen und
Informationen erstreckt.

3. Der Missionsleiter erteilt dem gesamten Missionspersonal,
das auch die Unterstiitzungskomponente in Briissel und die
regionalen Verbindungsbeamten umfasst, Weisungen zum Zwe-
cke der wirksamen Durchfithrung der EUCAP SAHEL Niger im
Einsatzgebiet, nimmt die Koordinierung und die laufenden Ge-
schifte der Mission wahr und leistet dabei den strategischen
Weisungen des Zivilen Operationskommandeurs Folge.

4. Der Missionsleiter tragt die Verantwortung fur die Aus-
fihrung des Haushalts der EUCAP SAHEL Niger. Zu diesem
Zweck unterzeichnet er einen Vertrag mit der Kommission.

5. Der Missionsleiter iibt die Disziplinargewalt iiber das Per-
sonal aus. Fiir abgeordnetes Personal liegt die Zustindigkeit fiir
Disziplinarmaffnahmen bei dem betreffenden Organ der Union,
bei dem EAD oder bei der jeweiligen nationalen Behorde, in
Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften.

6. Der Missionsleiter vertritt die EUCAP SAHEL Niger im
Einsatzgebiet und sorgt fiir eine angemessene AufSenwirkung
der Mission.

7. Der Missionsleiter stimmt sich gegebenenfalls mit anderen
Akteuren der Union im Einsatzgebiet ab. Der Missionsleiter
erhdlt unbeschadet der Befehlskette vom Leiter der Delegation
der Union in Niger vor Ort politische Handlungsempfehlungen.

8. Im Rahmen der Projektzelle ist der Missionsleiter befugt,
fur die Durchfithrung ausgewdhlter Projekte, von denen fest-
gestellt wurde, dass sie die sonstigen Mafinahmen der EUCAP
SAHEL Niger in kohédrenter Weise erginzen, Finanzbeitrage der
Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten in Anspruch zu nehmen,
wenn das Projekt:

a) im Informationsbogen zu den Auswirkungen auf den Haus-
halt (Budgetary Impact Statement) des vorliegenden Beschlus-
ses bereits vorgesehen ist oder

b) im Verlauf der EUCAP SAHEL Niger auf Antrag des Mis-
sionsleiters in den Informationsbogen zu den Auswirkungen
auf den Haushalt aufgenommen wird.

Der Missionsleiter schlieft in diesen Fillen eine Vereinbarung
mit den betreffenden Staaten, in der insbesondere die spezi-
fischen Modalitdten fiir das Vorgehen bei Beschwerden Dritter,
denen Schiden aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen
des Missionsleiters bei der Verwendung der von den beitragen-
den Staaten zur Verfugung gestellten Finanzmittel entstanden
sind, geregelt werden.

Auf keinen Fall haftet die Union oder der Hohe Vertreter den
beitragenden Staaten aufgrund von Handlungen oder Unterlas-
sungen des Missionsleiters bei der Verwendung der Finanzmittel
dieser Staaten.

Artikel 7
Personal

1. Das Personal der EUCAP SAHEL Niger wird in erster Linie
von Mitgliedstaaten, den Organen der Union oder dem EAD
abgeordnet. Jeder Mitgliedstaat, jedes Organ der Union und
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der EAD trigt die Kosten fiir das von ihm abgeordnete Personal,
einschlieflich der Kosten der Reise zum und vom Ort des Ein-
satzes, der Gehilter, medizinischer Versorgung und anderer Zu-
lagen als Tagegelder.

2. Die Zustindigkeit fiir die von einem oder gegen ein Per-
sonalmitglied erhobenen Anspriiche im Zusammenhang mit der
Abordnung liegt bei dem Staat, dem EU-Organ oder dem EAD,
von dem das Personalmitglied abgeordnet wurde.

3. Kann der Personalbedarf fiir die erforderlichen Funktionen
nicht durch von den Mitgliedstaaten abgeordnetes Personal ge-
deckt werden, so stellt EUCAP SAHEL Niger internationales und
ortliches Personal auf Vertragsbasis ein. Wenn es keine qualifi-
zierten Bewerber aus Mitgliedstaaten gibt, so konnen in gebiih-
rend begriindeten Ausnahmefillen gegebenenfalls Staatsangeho-
rige von teilnehmenden Drittstaaten auf Vertragsbasis eingestellt
werden.

4. Die Beschiftigungsbedingungen fiir internationales und
ortliches Personal sowie dessen Rechte und Pflichten werden
in Vertragen zwischen dem Missionsleiter und den betreffenden
Personalmitgliedern geregelt.

Artikel 8
Rechtsstellung der EUCAP Sahel Niger und ihres Personals

Die Rechtsstellung der EUCAP SAHEL Niger und ihres Per-
sonals, gegebenenfalls einschlieSlich der Vorrechte, Immunititen
und weiterer fiir die Durchfithrung und das reibungslose Funk-
tionieren der EUCAP SAHEL Niger erforderlicher Garantien, ist
Gegenstand einer Ubereinkunft, die nach Artikel 37 EUV und
im Verfahren nach Artikel 218 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europiischen Union geschlossen wird.

Artikel 9
Politische Kontrolle und strategische Leitung

1. Das PSK nimmt unter der Verantwortung des Rates und
des Hohen Vertreters die politische Kontrolle und strategische
Leitung der Mission wahr. Der Rat ermichtigt das PSK hiermit,
die entsprechenden Beschliisse nach Artikel 38 Absatz 3 EUV
zu fassen. Diese Ermichtigung schliefSt die Befugnis zur Ernen-
nung eines Missionsleiters auf Vorschlag des Hohen Vertreters
und zur Anderung des Operationskonzepts ,Plus“ (CONOPS
Plus) und des Operationsplans (OPLAN) ein. Die Befugnis zur
Entscheidung tiber die Ziele und die Beendigung der Mission
EUCAP Sahel Niger verbleibt beim Rat.

2. Das PSK erstattet dem Rat regelmifig Bericht.

3. Das PSK erhilt regelmifSig und je nach Bedarf vom Zivilen
Operationskommandeur und vom Missionsleiter Berichte zu
den in ihre Zustindigkeitsbereiche fallenden Fragen.

Artikel 10
Beteiligung dritter Staaten

1. Unbeschadet der Beschlussfassungsautonomie der Europii-
schen Union und ihres einheitlichen institutionellen Rahmens
konnen Drittstaaten eingeladen werden, einen Beitrag zur EU-
CAP SAHEL Niger zu leisten, sofern sie die Kosten fur das von
ihnen abgeordnete Personal, einschlieflich der Gehilter, der Ver-
sicherungen gegen alle Risiken, der Tagegelder und der Kosten

der Reise nach und zuriick aus Niger tragen und in angemes-
sener Weise zu den laufenden Ausgaben der EUCAP SAHEL
Niger beitragen.

2. Drittstaaten, die zur EUCAP SAHEL Niger beitragen, haben
bei der laufenden Durchfithrung der Mission dieselben Rechte
und Pflichten wie die Mitgliedstaaten.

3. Der Rat ermichtigt das PSK, die entsprechenden Be-
schliisse tber die Annahme der vorgeschlagenen Beitrige zu
fassen und einen Ausschuss der beitragenden Linder einzuset-
zen.

4. Die genauen Einzelheiten der Beteiligung von Drittstaaten
werden in Ubereinkiinften gemif Artikel 37 EUV und etwa
erforderlichen  technischen Zusatzvereinbarungen —geregelt.
SchlieRen bzw. haben die Union und ein Drittstaat eine Uber-
einkunft iiber die Schaffung eines Rahmens fiir die Beteiligung
jenes Drittstaats an Krisenbewiltigungsoperationen der Union
geschlossen, so gelten die Bestimmungen einer solchen Uber-
einkunft fir die EUCAP SAHEL Niger.

Artikel 11
Sicherheit

1. Der Zivile Operationskommandeur leitet die vom Mis-
sionsleiter vorzunehmende Planung der Sicherheitsmafinahmen
und gewiahrleistet deren ordnungsgemifle und effektive Umset-
zung im Rahmen der EUCAP SAHEL Niger nach Artikel 5.

2. Der Missionsleiter tragt die Verantwortung fiir die Sicher-
heit der EUCAP SAHEL Niger und die Einhaltung der fiir die
EUCAP SAHEL Niger geltenden Mindestsicherheitsanforderun-
gen im Einklang mit dem Konzept der Union fur die Sicherheit
des Personals, das im Rahmen von Titel V EUV in operativer
Funktion auflerhalb der Union eingesetzt ist, und dessen Begleit-
instrumente.

3. Der Missionsleiter wird von einem Missionssicherheits-
beauftragten (MSO) unterstiitzt, der ihm Bericht erstattet und
auch mit dem EAD in enger fachlicher Verbindung steht.

4. Gemifl dem OPLAN absolviert das Personal der Mission
vor Aufnahme seiner Titigkeit ein obligatorisches Sicherheits-
training. Es absolviert auch regelmifige Auffrischilbbungen im
Einsatzgebiet, die vom MSO organisiert werden.

5. Der Missionsleiter sorgt fiir den Schutz der EU-Verschluss-
sachen gemifl dem Beschluss 2011/292/EU des Rates vom
31. Mirz 2011 diber die Sicherheitsvorschriften fiir den Schutz
von EU-Verschlusssachen (1).

Artikel 12
Kapazitit zur permanenten Lageiiberwachung

Die Kapazitit zur permanenten Lageiiberwachung wird fir die
EUCAP Sahel Niger aktiviert.

Artikel 13
Finanzierungsregelung

1. Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur
Deckung der Kosten der EUCAP SAHEL Niger belduft sich in
den ersten zwolf Monaten auf 8 700 000 EUR. Der als finan-
zieller Bezugsrahmen dienende Betrag fiir die darauf folgenden
Zeitraume wird vom Rat festgelegt.

() ABL L 141 vom 27.5.2011, S. 17.
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2. Alle Ausgaben werden gemifs den fiir den Gesamthaus-
haltsplan der Union geltenden Vorschriften und Verfahren ver-
waltet.

3. Angehorigen von teilnehmenden Drittstaaten und von
Gast- und Nachbarlindern ist die Angebotsabgabe gestattet.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Kommission kann der Mis-
sionsleiter mit Mitgliedstaaten, teilnehmenden Drittstaaten und
anderen internationalen Akteuren technische Vereinbarungen
tiber die Beschaffung von Ausriistungen, Dienstleistungen und
Riumlichkeiten fir die EUCAP Sahel Niger schliefSen.

4. Die Finanzierungsregelung triagt den operativen Erforder-
nissen der Mission, einschlieflich der Kompatibilitit der Aus-
riistung und der Interoperabilitdt seiner Teams, Rechnung.

5. Der Missionsleiter erstattet der Kommission in vollem
Umfang tiber die im Rahmen seines Vertrags unternommenen
Titigkeiten Bericht und unterliegt deren Kontrolle.

6.  Ausgaben im Zusammenhang mit der EUCAP SAHEL Ni-
ger konnen ab dem Tag der Annahme dieses Beschlusses ge-
tatigt werden.

Artikel 14
Kohirenz der Reaktion der Union und Koordinierung

1. Der Hohe Vertreter sorgt fiir die Kohdrenz der Durchfiih-
rung dieses Beschlusses mit dem auflenpolitischen Handeln der
Union insgesamt, einschlieflich der Entwicklungsprogramme
der Union.

2. Unbeschadet der Befehlskette handelt der Missionsleiter in
enger Abstimmung mit der Delegation der Union in Niamey,
um die Kohdrenz der Mafnahmen der Union in Niger sicher-
zustellen.

3. Der Missionsleiter stimmt sich eng mit den in Niger ver-
tretenen Leitern der Vertretungen der Mitgliedstaaten ab.

Artikel 15
Weitergabe von Informationen

1. Der Hohe Vertreter ist befugt, als EU-Verschlusssachen bis
zum Geheimhaltungsgrad ,CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN-
TIAL® eingestufte Informationen, die fiir die Zwecke der EUCAP
SAHEL Niger generiert werden, nach Mafigabe des Beschlusses

2011/292/EU soweit erforderlich und entsprechend den Erfor-
dernissen der EUCAP SAHEL Niger an die Drittstaaten, die sich
an dem vorliegenden Beschluss beteiligen, weiterzugeben.

2. Im Falle eines speziellen und unmittelbaren operativen
Erfordernisses ist der Hohe Vertreter ferner befugt, als EU-Ver-
schlusssachen bis zum Geheimhaltungsgrad ,RESTREINT UE/EU
RESTRICTED® eingestufte Informationen, die fur die Zwecke der
EUCAP SAHEL Niger generiert werden, nach Mafigabe des Be-
schlusses 2011/292/EU an den Gaststaat weiterzugeben. Zu
diesem Zweck werden Vereinbarungen zwischen dem Hohen
Vertreter und den zustindigen Behorden des Gaststaats getrof-
fen.

3. Der Hohe Vertreter ist befugt, an Drittstaaten, die sich an
diesem Beschluss beteiligen, alle fiir die EUCAP SAHEL Niger
relevanten Beratungsdokumente des Rates weiterzugeben, die
nicht als EU-Verschlusssachen eingestuft sind, aber der Geheim-
haltungspflicht nach Artikel 6 Absatz 1 der Geschiftsordnung
des Rates (') unterliegen.

4. Der Hohe Vertreter kann die in den Absitzen 1 bis 3
genannten Befugnisse wie auch die Befugnis, die in Absatz 2
genannten Vereinbarungen zu schliefen, an ihm unterstellte
Personen, den Zivilen Operationskommandeur undfoder den
Missionsleiter delegieren.

Artikel 16
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er gilt fiir einen Zeitraum von 24 Monaten.

Geschehen zu Briissel am 16. Juli 2012.

Im Namen des Rates
Der Président
S. ALETRARIS

(") Beschluss 2009/937[EU des Rates vom 1. Dezember 2009 zur An-
nahme seiner Geschiftsordnung (ABlL. L 325 vom 11.12.2009,
S. 35).



	Beschluss 2012/392/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die GSVP-Mission der Europäischen Union in Niger (EUCAP Sahel Niger)

